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Berlin, 01.12.2025 

 
Rundschreiben 09/2025 
 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (AVR DWBO) 
 
Hier: Veröffentlichung von Beschlüssen des Schlich-

tungsausschusses der AK DWBO 
 
 
Die Arbeitsrechtsregelungsordnung (ARRO DWBO) vom 15. Juni 2018, 
in Kraft seit dem 1. Oktober 2018, sieht vor, dass Beschlüsse der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des DWBO (AK DWBO) über eine 
Änderung der AVR DWBO durch Rundschreiben veröffentlicht werden. 
Die Beschlüsse werden gem. § 13 Abs. 2 ARRO DWBO mit ihrer 
Veröffentlichung wirksam. Für Beschlüsse des Schlichtungsausschusses 
gilt dies gem. § 16 Abs. 7 ARRO DWBO entsprechend. 
 
 
Anlage 8 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
 
A. Neufassung von Anlage 8 Absatz 4 
 
In Anlage 8 Buchstabe B. - Regelungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Jugendhilfe – wird Abs. 4 mit Wirkung ab 1.1.2026 bis 
zum 31.12.2029 wie folgt neu gefasst:  
 
1. Regelung mit Wirkung ab 01.01.2026 

 
„(4) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt 
als Arbeitszeit gewertet: 
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a) Nach dem Maß der 
während des 
Bereitschaftsdienstes 
erfahrungsgemäß 
durchschnittlich anfallenden 
Arbeitsleistung wird die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes wie 
folgt als Arbeitszeit gewertet:  
Stufe 

Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes  

Bewertung als 
Arbeitszeit  

 
A  

 
0 bis 10 v.H.  

 
25 v.H.  

B  mehr als 10 bis 25 v.H.  37,5 v.H. 
C  mehr als 25 bis 40 v.H.  52,5 v.H. 
D  mehr als 40 bis 49 v.H.  67,5 v.H. 
 
Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 
wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit 
von 22:00 bis 6:00 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in 
Anspruch genommen wird.  
 
b) Durch Dienstvereinbarung kann hiervon abweichend geregelt werden, dass der 
Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit entsprechend einem Wert 
zwischen der Stufe A und B als Arbeitszeit gewertet und durch Gewährung von Freizeit 
abgegolten wird; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gewertet.  
 
Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht 
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht hinausgehenden 
Bereitschaftsdienstes mit zusätzlich 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet. 
 
1Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als 
Nebenabrede zum Dienstvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende des Kalenderhalbjahres kündbar.“ 

 
 
2. Regelung mit Wirkung ab 01.01.2027 

 
„(4) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes 
einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 
 
a) Nach dem Maß der während 
des Bereitschaftsdienstes 
erfahrungsgemäß 
durchschnittlich an-fallenden 
Arbeitsleistung wird die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes wie 
folgt als Arbeitszeit gewertet: 
Stufe  

Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes  

Bewertung als 
Arbeitszeit  
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A  

 
0 bis 10 v.H.  

 
29 v.H. 

B  mehr als 10 bis 25 v.H.  43 v.H. 
C  mehr als 25 bis 40 v.H.  58,5 v.H. 
D  mehr als 40 bis 49 v.H.  72 v.H. 

 
Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 
wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit 
von 22:00 bis 6:00 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in 
Anspruch genommen wird.  
 
b) Durch Dienstvereinbarung kann hiervon abweichend geregelt werden, dass der 
Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit entsprechend einem Wert 
zwischen der Stufe A und B als Arbeitszeit gewertet und durch Gewährung von Freizeit 
abgegolten wird; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gewertet.  
 
Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht 
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht hinausgehenden 
Bereitschaftsdienstes mit zusätzlich 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet. 
 
1Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als 
Nebenabrede zum Dienstvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende des Kalenderhalbjahres kündbar.“ 
 
 

3. Regelung mit Wirkung ab 01.01.2028 
 
„(4) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes 
einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 
 
a) Nach dem Maß der 
während des 
Bereitschaftsdienstes 
erfahrungsgemäß 
durchschnittlich an-
fallenden Arbeitsleistung 
wird die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes 
wie folgt als Arbeitszeit 
gewertet: Stufe  

Arbeitsleistung innerhalb 
des Bereitschaftsdienstes  

Bewertung als 
Arbeitszeit  

 
A  

 
0 bis 10 v.H.  

 
33 v.H. 

B  mehr als 10 bis 25 v.H.  49 v.H. 
C  mehr als 25 bis 40 v.H.  64 v.H. 
D  mehr als 40 bis 49 v.H.  78 v.H. 

 
Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 
wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit 
von 22:00 bis 6:00 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in 
Anspruch genommen wird.  
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b) Durch Dienstvereinbarung kann hiervon abweichend geregelt werden, dass der 
Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit entsprechend einem Wert 
zwischen Stufe A. und B. als Arbeitszeit gewertet und durch Gewährung von Freizeit 
abgegolten wird; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gewertet.  
 
Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht 
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht hinausgehenden 
Bereitschaftsdienstes mit zusätzlich 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet. 
 
1Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als 
Nebenabrede zum Dienstvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende des Kalenderhalbjahres kündbar.“ 
 
 

4. Regelung mit Wirkung ab 01.01.2029 
 
„(4) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes 
einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 
 
a) Nach dem Maß der 
während des 
Bereitschaftsdienstes 
erfahrungsgemäß 
durchschnittlich an-
fallenden Arbeitsleistung 
wird die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes 
wie folgt als Arbeitszeit 
gewertet: Stufe  

Arbeitsleistung innerhalb 
des Bereitschaftsdienstes  

Bewertung als 
Arbeitszeit  

 
A  

 
0 bis 10 v.H.  

 
37 v.H. 

B  mehr als 10 bis 25 v.H.  55 v.H. 
C  mehr als 25 bis 40 v.H.  70 v.H. 
D  mehr als 40 bis 49 v.H.  85 v.H. 

 
Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, 
wenn die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit 
von 22:00 bis 6:00 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in 
Anspruch genommen wird.  
 
b) Durch Dienstvereinbarung kann hiervon abweichend geregelt werden, dass der 
Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit entsprechend einem Wert 
zwischen Stufe A. und B. als Arbeitszeit gewertet und durch Gewährung von Freizeit 
abgegolten wird; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde gewertet.  
 
Leistet die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter in einem Kalendermonat mehr als acht 
Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht hinausgehenden 
Bereitschaftsdienstes mit zusätzlich 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet. 
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1Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt als 
Nebenabrede zum Dienstvertrag. 2Die Nebenabrede ist mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Ende des Kalenderhalbjahres kündbar.“ 
 

 
B. Regelungen zum Außerkrafttreten der Anlage 8 Buchstabe B. und zur 

Zusammenführung mit der Anlage 8 Buchstabe A.  
 
Die Anlage 8 B. wird mit Wirkung zum 01.01.2030 aufgehoben. Die bisherige Anlage 8 
A. wird Anlage 8.  
 
In die Anlage 8 in ihrer ab 01.01.2030 geltenden Fassung wird in Absatz 3 ein neuer 
Unterabsatz 4 eingefügt: 
 
„Im Bereich der Jugendhilfe kann durch Dienstvereinbarung hiervon abweichend geregelt 
werden, dass der Bereitschaftsdienst einschließlich der geleisteten Arbeit entsprechend 
einem Wert zwischen Stufe A. und B. als Arbeitszeit gewertet und durch Gewährung von 
Freizeit abgegolten wird; dabei wird eine angefangene halbe Stunde als halbe Stunde 
gewertet.“ 

 
 
Inkrafttreten: 1. Januar 2026 
 
 
 
 
 

Andrea U. Asch 
Vorständin DWBO 
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